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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.05.1985

Norm

IPRG §9 Abs2

IPRG §18 Abs1 Z2

Rechtssatz

Der gewöhnliche Aufenthalt einer Person ist nach der Regel Nr 9 der Entschließung des Ministerkomitees des

Europarates (72) I vom 18.01.1972 zur Vereinheitlichung der Rechtsgrundbegri e "Wohnsitz" und "Aufenthalt" dort

gegeben, wo die Dauer und die Beständigkeit des Aufenthalts sowie andere Umstände persönlicher und beru icher

Natur die dauerhafte Beziehung zwischen einer Person und ihrem Aufenthalt anzeigen. Diese Entschließung kann bei

der Auslegung des Begriffes "gewöhnlicher Aufenthalt" als Entscheidungshilfe dienen.
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